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1.Be1ilatt Be,l)la;tt zur Parlamentskprrespondenz 22.September 1955 

Die Mehrielastg· der Landwirtschaft· in der Soz.1a.lversicherung 

33'/A.B • 
. zu 351/J Anfrase'beantwortung 

In e~er Anfrage der Abg. K a n d u t s c h und Gennssen. betreffend die 

Erhöhung der Sach.ezugs~ertung in der Sozialversioherung, führt Bundesminister 

für soziale Verwaltung ~ ais e I aus: 
\ 

In der Sitzung des Nationalrates vom l~oJuli d.J. haben die' genannten 

Abgeordneten eine Anfrage. betreffend die Auswirkung der 20 %igen ~rhöhung der 
\ 

Bewertung der Sachbezüge für die Landwirtscha.ft und über die Mehrbelastung der 

Landwirtschaft im Falle .:der Erhöhung des Beitragssatzes auf 14 ~, eingebracht. 

Der Herr Bundes~inlster für Land- und Forstwirtschaft hat auf diese Anfrage mit­

geteilt, dass er nicht in der Lage sei; die gewünschten detaillierten Aufstellungen 

zur Verfügung zu stellen" da die Angelegenheit beim Bundesministerium für sozial,e 

Verwaltung ressortiere und in seinem Ressort die für die Beantwortung der Anfrage 
, 

erforderlichen statistis.chen Unterlagen nicht vorhanden seien. Er hat daher die 

Anfrage an mic~ weitergeleitet. 

In Beantwortung der Anfrage erlaube ioh mir, folgendes mitzuteilen, 

Zu Punkt 1 der Anfrage (detaillierte Aufstellung über die Gesamtbelastung, 
. der 

welche der Landwirtsohaft duroh die 20 %1ge Erhöhung der Bewertung ~achbezüge 

erwächst). 

Hiezu können aus folgenden Gründen noch keine genauen Angaben gemacht, 
werden: Die Versicherten bei den Landwirtschaftskrankenkassen werden wohl zum 

uoerwiegenden Teil nach Lohnklassen, zUm Teil aber auch naoh dem effektiven Arbeits-

lohn ~d bei einzelnen ~ssen auch nooh nach Mitglieder~ssen bzw. nach Pauschallohn­

stuten eingestuft. Die E~hebungen bei den Kassen, ob und inwieweit sich d!e Erhöhung 

der Bewertung der Sachbezüge innerhalb dieser Gruppen auswirkttsind noch im Gange. 

Bei den klein\äuerlichen Betrieben, soweit diese in Pau8challohnstuten bzw. in 
Mitgliederklassen eingeteilt sind, wird sich z.B. die ErhöhUng nicht auswirken. 

Bei jenen Versicherten h~~egen, die nach den Lohnklassen der Lohnstufentabelle 

be~eilt werden, wird die Auswirkung wiederum sehr unterschiedlioh sein, je 

naohdem. ob diese Erhöhung eine Änderung. der Lohnstufe bewirkt oder nicht. Die 

Intervalle der einzelnen L~hnstufen betragen 120 S (Lohns tute I umfasst die 

Arbeitsverdlenste bis 540 S'monatlich, Lohnstufe II die Arieitsverdienste von 

540 bis 660 S ,Lohnstufe 111 solohe von 660. bis 780 S usw,). während die Erhöhung 

der Bewertung der Sa.ohbezUge höohstens rund 50 S betragen kann. Demna.ch kC:5nnen 
I 

333/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2.Beiblatt Beiblatt zur Par1amen~skorrespondenz 22. September 1955 

höchstens jene Versioherten, deren Arb~itsverdiensta in das letzte Drittel 

einer Lohnstufe fallen, von der Umreihung in ~ie nächst höhere Lohnstufe 

betroffen werden. 

Nach groben Schätzungen dürfte sich die Auswirkung der 20 %igen Erhöhung 

der Bewertung der Sachbezüge VOB§ussichtlich auf kaum mehr a.ls auf ca. 4 Mill.S 

. jährlich belaufen. 

Zu Punkt 2 der Anf~age (Aufstellung über die Mehrbelastung der Land­

wirtschaft 1m Falle der ErhC5hung des Beitragssatzes, auf 14 %), 
Unter Zugrunde1egungeiner voraussichtlichen Versichertenzahl von rund 

, 
172.000 Versicherten wQ.rde das Beitragsaufkommen im Jahre 1956 Dei einem Bei .. 

I . 

. tragssa.tz Von 12 v.H., Uild e~em Mindestbe1 trag von 

monatlich 78 S (varlnkratttreten des Bundesgesetzes 
vom 30. Juni 1955, BGB1.Nr.137) rund ••••••• ~ ••.••••• 212 Mi11,S, 

von 13 vJ[. ohne Mindestbeitrag, jedooh mit der 20 %Igen 
. Erhöhung der Bewertung der Sachbezüge (wie im ASVG, 

h) d 224 " vorgese en run ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

und von 14 v.H •• 'ohne Mindestbeitrag und ohne die 
. 20 ~fge Erhöhung der Bewertungd'9r Sachbezüge rund 237 It 

betragen. 
Zu bemerken wäre noch, dass an Stelle der gegenwärtigen Aufteiltlng 

des Beitragssatzes, von 13 v.H. ~ 5.5'v,H. Arbeitnehmerantel1 und 7.5 v.H. 

Arbeitgeieranteil im ASVG. eine Auf teilung in 6 v.H. Arbeitnehmeranteil und 

7 v~B. Arbeitgeberanteil vorgesehen ist .. 
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